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Begründung 

1. Verfahrensrechtliche Voraussetzungen 
  
 Für den Bereich  Sommerberg II existiert ein rechtskräftiger Bebauungsplan aus dem 

Jahr 1994, der in Teilbereichen 1996 und 1998 geändert wurde. 

 In der Gemeinderatssitzung vom 4. November 2008 wurde beschlossen, diesen 
Bebauungsplan im Bereich der Flur Nrn.: 850/26, 850/27, 850/28, 850/29, 850/31, 
850/32 und 850/33  zu ändern. 

 Die Änderung wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt, mit der 
Abwicklung wurde das Ingenieurbüro Eilbacher, Miltenberg,  beauftragt. 

  

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen  

Im Bebauungsplan � Sommerberg II wurde für die Dachgestaltung die Errichtung von 
Satteldächern und Walmdächern mit einer Dachneigung von 30° bis 45° festgesetzt.  

3. Anlass der Änderungen 

 Für das Grundstück Fl.Nr. 850/29 wurde eine Bauvoranfrage gestellt, die die Errichtung 
eines Wohnhauses mit einem Flachdach vorsieht. 

 Der Gemeinderat Laudenbach sprach in seiner Sitzung vom 30.09.2008 eine Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes für das geplante Bauvorhaben aus und 
erteilte sein Einvernehmen. 

  
 Das zuständige Sachgebiet Baurecht im Landratsamt Miltenberg konnte dieser 

Befreiung nicht zustimmen, da die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen nicht 
gegeben seien.  

 Es wurde empfohlen, eine Änderung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes � Sommerberg II � bzgl. der Dachgestaltung für die angrenzenden 
Grundstücke nördlich der Sommerbergstraße bis zur Einmündung Neuweg 
durchzuführen. 
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 Der Gemeinderat Laudenbach hat daraufhin in seiner Sitzung am 4. November 2008 
die Änderung des Bebauungsplanes � Sommerberg � für den Bereich der Fl.Nrn.:   
850/26, 850/27, 850/28, 850/29, 850/31, 850/32 und 850/33 beschlossen. 

  

4. Änderungen  

 Für die Grundstücke Flur Nr. 850/26, 850/27, 850/28, 850/29, 850/31, 850/32 und 
850/33 wird folgendes festgelegt: 

 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

 1. Dachgestaltung � zulässig sind Flachdächer, Pultdächer, Walmdächer und 
Satteldächer mit einer Dachneigung von 0° bis 45°. 

  

 Die festgelegten Änderungen sind aus städtebaulichen Gründen vertretbar.  

 Der Gemeinderat Laudenbach stellt weiterhin fest, dass die Festsetzungen zur 
Traufhöhe bestehen bleiben. 

  

5. Verfahrensschritte 

 Die Änderung des Bebauungsplanes im genannten Bereich wird im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. 

 Die zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange sowie die betroffenen 
Grundstückseigentümer und angrenzenden Nachbarn werden angeschrieben und mit 
einer angemessenen Frist um Stellungnahme gebeten. 

 Die eingegangene Stellungnahme werden anschließend beschlussmäßig abgehandelt. 
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